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Entwurf einer Verordnung der Bundesministerin für Bildung, mit der die Prü-
fungsordnung AHS und die Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bil-
denden höheren Schulen geändert werden 
 
 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhebt keinen Einwand gegen den vorliegenden Verord-

nungsentwurf der Prüfungsordnung AHS und die Verordnung über die Lehrpläne der allge-

mein bildenden höheren Schulen. Damit werden sämtliche Formelsammlungen für die Mathe-

matikklausur zugelassen und die Themenbereiche für die mündliche Prüfung von 24 auf 18 

reduziert. 

 

Die BAK weist wiederholt darauf hin, dass für die Eltern keine Kosten für die Reifeprüfung 

anfallen dürfen. In der Vergangenheit wurden Eltern dazu angehalten, ihren Kindern Note-

books und Tablets zukaufen, damit diese den Softwareanforderungen der technologischen 

Unterstützung genügen. Hier ist die Schule und der Schulerhalter aufgefordert ausreichende 

technische Ausstattung zur Verfügung zu stellen.  
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